
218. Ergänzung - SMB1.NW. - (Stand 30.11.1993 = MB1.NW. Nr. 70 einschl.)

(Zuwendungsempfänger)

An
(Bewilliguhgsbehörde)

(Ort, Datum)

Fernsprecher:

13. 10. 93 (4)

Anlage 3 21632

über den
Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege des Landes NRW1)

Verwendungsnachweis

Betr.: Gewährung von Zuwendungen des Landes zur Förderung der Jugendhilfeeinrichtungen
für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, sog. „Brücke-Projekte"

Durch Zuwendungsbescheid(e) der (Bewilligungsbehörde)

vom Az.:

vom Az.:

wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahme insges.
bewilligt.

Es wurden ausgezahlt

über

über

DM

DM

DM

insgesamt ................................:............. DM

I. Sachbericht

1. (Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahmen, u.a. Beginn, Maßnahmedauer, Abschluß, Nachweis des
geförderten Personals, Erfolg und Auswirkungen der Maßnahme, etwaige Abweichungen von den dem Zuwen-
dungsbescheid zugrundeliegenden Planungen und vom Finanzierungsplan.)

') Soweit der Zuwendungsempfänger einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in NRW angehört.
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O1CO n II. Zahlenmäßiger Nachweis

218. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 30.11.1993 = MB1. NW. Nr. 70 einschl.)

1. Einnahmen

Art
Eigenanteil, Leistungen Dritter,

Zuwendungen ' )

Eigenanteil

Leistungen Dritter (o. öffentl. Förderung)

Bewilligte öffentl. Förderung durch

Zuwendung des Landes

Insgesamt

Lt. Zuwendungsbescheid

DM v. H.

Lt. Abrechnung

DM v. H.

2. Ausgaben

Ausgabengliederung1)

/

Insgesamt

Lt. Zuwendungsbescheid

insges.

DM

davon
zuwendungs-

fähig

DM

Lt. Abrechnung

insges.

DM

davon
zuwendungs-

fähig2)

DM

.

') Sofern der Zuwendungsempfänger die Einnahmen in der Sachakte in zeitlicher Reihenfolge und nach Buchungsstellen geordnet festgehalten hat, können die
Einnahmen entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans (wie unter 1. dargestellt) summarisch dargestellt werden. Dies gilt sinngemäß auch für
Ausgaben.

!) Bei einer Überschreitung der Einzelansätze um mehr als 20 v.H. (vgl. Nr. 1.2 ANBest-P) ist auf einem besonderen Blatt anzugeben, ob die Bewilligungsbehörde
der Überschreitung zugestimmt hat (Datum/Az. der Zustimmung der Bewilligungsbehörde).



218. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 30.11.1993 = MB1. NW. Nr. 70 einschl.)

III. Ist-Ergebnis

Ausgaben (Nr. 112.)

Einnahmen (Nr. II.l.)

Mehrausgaben: Minderausgaben:

Lt. Zuwendungsbescheid/
Finanzierungsplan
zuwendungsfähig

DM
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Ist-Ergebnis
lt. Abrechnung

DM ^

21632

IV. Bestätigungen

Es wird bestätigt, daß

- die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides eingehalten wurden,.

- die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Unterlagen und Belegen übereinstimmen.

| l1) eine eigene Prüfungseinrichtung im Sinne der Nr. 7.2 ANBest-P
| | nicht unterhalten wird
l_] unterhalten wird und
|_| die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Prüfeinrichtung mit folgendem vollständigen Ergebnis

erfolgte:
| | siehe den beigefügten Prüfvermerk/-bericht

(Angabe des Prüfungsergebnisses) v

l_y) ein sachlich und fachlich unabhängiger Beauftragter (Abschlußprüfer, z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
oder geeigneter nebenberuflicher bzw. ehrenamtlicher Abschlußprüfer, Prüfungsgesellschaft) die Prüfung
des Verwendungsnachweises mit folgendem Ergebnis vorgenommen hat:
|_| siehe den beigefügten Prüfvermerk/-bericht

(Angabe des Prüfungsergebnisses)

(Ort, Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift)

') Zutreffendes ist anzukreuzen.
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(zuständiger Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege in NRW) (Ort/Datum)

Es wird bestätigt, daß jährlich mindestens 20 v.H. der Zuwendungsempfänger dieses Förderbereiches vollständig
oder bei allen Zuwendungsempfängern dieses Förderbereiches die Bücher und Belege oder sonstigen Unterlagen
im Umfang von mindestens 20 v. H. geprüft wurden. Dabei wurde sichergestellt, daß jeder Zuwendungsempfänger
je Förderbereich mindestens einmal innerhalb von 5 Jahren einer Prüfung insgesamt unterzogen wird. Die
Prüfung und der Prüfungsumfang werden hier in den Spitzenverbandsunterlagen durch Erstellung von Prüfungs-
plänen aktenkundig gemacht.

(Rechtsverbindliche Unterschrift)


